
Relevante Dokumente und Rechtsquellen 

Übereinkommen vom 18. Oktober 1907, betreffend die Rechte und Pflichten der 
neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges (Auszug) 

Erstes Kapitel – Rechte und Pflichten der neutralen Mächte. 

Artikel 1. 

Das Gebiet der neutralen Mächte ist unverletzlich. 

Artikel 2. 

Es ist den Kriegführenden untersagt, Truppen oder Munitions- oder Verpflegskolonnen 
durch das Gebiet einer neutralen Macht durchzuführen. 

Artikel 3. 

Es ist den Kriegführenden gleichermaßen untersagt: 
auf dem Gebiete einer neutralen Macht eine funkentelegraphische Station oder sonst 

irgend eine Anlage einzurichten, die bestimmt ist, einen Verkehr mit den kriegführen
den Land- oder Seestreitkräften zu vermitteln; 

irgend eine Einrichtung dieser Art zu benützen, die von ihnen vor dem Kriege auf 
dem Gebiete der neutralen Macht zu einem ausschließlich militärischen Zwecke herge
stellt und nicht für den öffentlichen Nachrichtendienst freigegeben worden ist. 

Artikel 4. 

Auf dem Gebiete einer neutralen Macht dürfen zugunsten der Kriegführenden weder 
Korps von Kombattanten gebildet noch Werbestellen eröffnet werden. 
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Artikel 5. 

Eine neutrale Macht darf auf ihrem Gebiete keine der in den Artikeln 2 bis 4 bezeichneten 
Handlungen dulden. 

Sie ist nur dann verpflichtet, Handlungen, die der Neutralität zuwiderlaufen, zu be
strafen, wenn diese Handlungen auf ihrem eigenen Gebiete begangen worden sind. 

Artikel 6. 

Eine neutrale Macht ist nicht dafür verantwortlich, daß Leute einzeln die Grenze über
schreiten, um in den Dienst eines Kriegführenden zu treten. 

Artikel 7. 

Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, die für Rechnung des einen oder des anderen 
Kriegführenden stattfindende Ausfuhr oder Durchfuhr von Waffen, Munition und über
haupt von allem, was für eine Armee oder eine Flotte nützlich sein kann, zu verhindern. 

Artikel 8. 

Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, für Kriegführende die Benützung von Telegra
phen- oder Fernsprechleitungen sowie von Anlagen für drahtlose Telegraphie, gleichviel 
ob solche ihr selbst oder ob sie Gesellschaften oder Privatpersonen gehören, zu untersa
gen oder zu beschränken. 

Artikel 9. 

Alle Beschränkungen oder Verbote, die von einer neutralen Macht in Ansehung der in 
den Artikeln 7 und 8 erwähnten Gegenstände angeordnet werden, sind von ihr auf die 
Kriegführenden gleichmäßig anzuwenden. 

Die neutrale Macht hat darüber zu wachen, daß die gleiche Verpflichtung von den 
Gesellschaften oder Privatpersonen eingehalten wird, in deren Eigentume sich Telegra
phen- oder Fernsprechleitungen oder Anlagen für drahtlose Telegraphie befinden. 

Artikel 10. 

Die Tatsache, daß eine neutrale Macht eine Verletzung ihrer Neutralität selbst mit Gewalt 
zurückweist, kann nicht als eine feindliche Handlung angesehen werden. 
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Zweites Kapitel – Bei Neutralen untergebrachte Angehörige einer Kriegsmacht und 
in Pflege befindliche Verwundete. 

Artikel 11. 

Die neutrale Macht, auf deren Gebiet Truppen der kriegführenden Armeen übertreten, 
muß sie möglichst weit vom Kriegsschauplatze unterbringen. 

Sie kann sie in Lagern verwahren und sie auch in Festungen oder in anderen zu die
sem Zwecke geeigneten Orten einschließen. 

Es hängt von ihrer Entscheidung ab, ob Offiziere, die sich auf Ehrenwort verpflich
ten, das neutrale Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen, frei gelassen werden können. 

Artikel 12. 

In Ermanglung eines besonderen Übereinkommens hat die neutrale Macht den bei ihr 
untergebrachten Personen Nahrung, Kleidung und die durch die Menschlichkeit gebo
tenen Hilfsmittel zu gewähren. 

Die durch die Unterbringung verursachten Kosten sind nach dem Friedensschlusse 
zu ersetzen. 

Artikel 13. 

Die neutrale Macht, die entwichene Kriegsgefangene bei sich aufnimmt, wird diese in 
Freiheit lassen. Wenn sie ihnen gestattet, auf ihren Gebiete zu verweilen, so kann sie 
ihnen den Aufenthaltsort anweisen. 

Die gleiche Bestimmung findet Anwendung auf die Kriegsgefangenen, die von den 
Truppen bei ihrer Flucht auf das Gebiet der neutralen Macht mitgeführt werden. 

Artikel 14. 

Eine neutrale Macht kann den Durchzug von Verwundeten oder Kranken der kriegfüh
renden Armeen durch ihr Gebiet gestatten, doch nur unter dem Vorbehalte, daß die zur 
Beförderung benützten Züge weder Kriegspersonal noch Kriegsmaterial mit sich füh
ren. Die neutrale Macht ist in einem solchen Falle verpflichtet, die erforderlichen Sicher
heits- und Aufsichtsmaßregeln zu treffen. 

Die der Gegenpartei angehörenden Verwundeten oder Kranken, die unter solchen 
Umständen von einem der Kriegführenden auf neutrales Gebiet gebracht werden, sind 
von der neutralen Macht derart zu bewachen, daß sie an den Kriegsunternehmungen 
nicht wieder teilnehmen können. Diese Macht hat die gleichen Verpflichtungen in An
sehung der ihr anvertrauten Verwundeten oder Kranken der anderen Armee. 
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Artikel 15. 

Das Genfer Übereinkommen gilt auch für die im neutralen Gebiete untergebrachten 
Kranken und Verwundeten. 

Drittes Kapitel – Neutrale Personen. 

Artikel 16. 

Als Neutrale sind anzusehen die Angehörigen eines an dem Kriege nicht beteiligten Staa
tes. 

Artikel 17. 

Ein Neutraler kann sich auf seine Neutralität nicht berufen: 

• wenn er feindliche Handlungen gegen einen Kriegführenden begeht; 
• wenn er Handlungen zugunsten eines Kriegführenden begeht, insbesondere wenn 

er freiwillig Kriegsdienste in der bewaffneten Macht einer der Parteien nimmt. 

In einem solchen Falle darf der Neutrale von dem Kriegführenden, demgegenüber er die 
Neutralität außer acht gelassen hat, nicht strenger behandelt werden, als ein Angehöri
ger des anderen kriegführenden Staates wegen der gleichen Tat behandelt werden könn
te. 

Artikel 18. 

Als Handlungen zugunsten eines Kriegführenden im Sinne des Artikels 17b (Anm.: rich
tig: Artikel 17 lit. b) sind nicht anzusehen: 

• die Übernahme von Lieferungen oder die Bewilligung von Darlehen an einen Krieg
führenden, vorausgesetzt, daß der Lieferant oder Darleiher weder im Gebiete der 
anderen Partei noch in dem von ihr besetzten Gebiete wohnt und daß auch die Lie
ferung nicht aus diesen Gebieten herrühren; 

• die Leistung von polizeilichen oder Zivilverwaltungsdiensten. 
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Viertes Kapitel – Eisenbahnmaterial. 

Artikel 19. 

Das aus dem Gebiete einer neutralen Macht herrührende Eisenbahnmaterial, das ent
weder dieser Macht oder Gesellschaften oder Privatpersonen gehört und als solches er
kennbar ist, darf von einem Kriegführenden nur in dem Falle und in dem Maße, in dem 
eine gebieterische Notwendigkeit es verlangt, angefordert und benützt werden. Es muß 
möglichst bald in das Herkunftsland zurückgesandt werden. 

Desgleichen kann die neutrale Macht im Falle der Not das aus dem Gebiete der krieg
führenden Macht herrührende Material in entsprechendem Umfange festhalten und be
nützen. 

Von der einen wie von der anderen Seite soll eine Entschädigung nach Verhältnis des 
benützten Materials und der Dauer der Benützung gezahlt werden. 

Fünftes Kapitel – Schlußbestimmungen. 

Artikel 20. 

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens finden nur zwischen Vertragsmächten An
wendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind. 

Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945 (Auszug) 

Artikel 2. 

Die Organisation und ihre Mitglieder sollen in Verfolgung der in Artikel 1 festgesetzten 
Ziele gemäß folgenden Grundsätzen vorgehen: 

1. Die Organisation ist auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglie
der aufgebaut. 
2. Alle Mitglieder erfüllen nach Treu und Glauben die von ihnen gemäß der vorliegenden 
Satzung übernommenen Verpflichtungen, um jedem einzelnen von ihnen die sich aus 
der Mitgliedschaft ergebenden Rechte und Vorteile zu sichern. 
3. Alle Mitglieder regeln ihre internationalen Streitfälle mit friedlichen Mitteln auf 
solche Weise, daß der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit 
nicht gefährdet werden. 
4. Alle Mitglieder enthalten sich in ihren internationalen Beziehungen der Drohung mit 
Gewalt oder der Gewaltanwendung, die gegen die territoriale Unversehrtheit oder die 
politische Unabhängigkeit irgendeines Staates gerichtet oder sonst mit den Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbar ist. 
5. Alle Mitglieder gewähren den Vereinten Nationen bei jeder von diesen gemäß der 
vorliegenden Satzung ergriffenen Maßnahme jede Unterstützung und enthalten sich, 
irgendeinem Staat Hilfe zu leisten, gegen den die Vereinten Nationen Präventivmaß
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nahmen oder Zwangsmaßnahmen ergreifen. 
6. Die Organisation trägt dafür Sorge, daß Staaten, die nicht Mitglieder der Vereinten 
Nationen sind, gemäß diesen Grundsätzen handeln, soweit dies zur Aufrechterhaltung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit notwendig ist. 
7. Keine Bestimmung der vorliegenden Satzung berechtigt die Vereinten Nationen, in 
Angelegenheiten einzugreifen, die ihrem Wesen nach in die innerstaatliche Zuständig
keit jedes Staates gehören, oder verpflichtet die Mitglieder, solche Angelegenheiten der 
in der vorliegenden Satzung vorgesehenen Regelung zu unterwerfen; dieser Grundsatz 
beeinträchtigt aber in keiner Weise die Anwendung der in Kapitel VII vorgesehenen 
Zwangsmaßnahmen. 
[…] 

Artikel 24. 

1. Um sofortige und wirksame Maßnahmen durch die Vereinten Nationen zu gewähr
leisten, übertragen ihre Mitglieder dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die 
Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und kommen 
überein, daß der Sicherheitsrat in Ausübung seiner Pflichten, die sich aus dieser Ver
antwortung ergeben, in ihrem Namen handelt. 
2. Der Sicherheitsrat handelt bei der Erfüllung dieser Pflichten gemäß den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen. Die besonderen Befugnisse, die dem Sicherheits
rat zur Erfüllung dieser Pflichten eingeräumt werden, sind in den Kapiteln VI, VII, VIII 
und XII festgesetzt. 
3. Der Sicherheitsrat legt der Generalversammlung Jahresberichte und, wenn nötig, Son
derberichte zur Prüfung vor. 

Artikel 25. 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen kommen überein, die Beschlüsse des Sicherheits
rates gemäß der vorliegenden Satzung anzunehmen und durchzuführen. 

[…] 
Artikel 39. 

Der Sicherheitsrat hat jedesmal festzustellen, daß eine Bedrohung des Friedens, ein 
Friedensbruch oder eine Angriffshandlung vorliegt, und erstattet Empfehlungen oder 
beschließt, welche Maßnahmen gemäß Artikel 41 und 42 zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu ergreifen 
sind. 

Artikel 40. 

Um eine Verschärfung der Situation zu verhindern, kann der Sicherheitsrat, bevor 
er Empfehlungen erstattet oder über die in Artikel 39 vorgesehenen Maßnahmen be
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schließt, die beteiligten Parteien auffordern, sich den vorläufigen Maßnahmen zu 
fügen, die er für nötig oder erwünscht hält. Solche vorläufige Maßnahmen berühren die 
Rechte, Ansprüche oder die Stellung der beteiligten Parteien nicht. Der Sicherheitsrat 
stellt die Nichtbefolgung solcher vorläufiger Maßnahmen entsprechend in Rechnung. 

Artikel 41. 

Der Sicherheitsrat kann beschließen, welche Maßnahmen, bei denen Waffengewalt 
nicht zur Anwendung kommt, zu ergreifen sind, um seinen Beschlüssen Wirksamkeit 
zu verleihen, und er kann die Mitglieder der Vereinten Nationen auffordern, diese Maß
nahmen durchzuführen. Diese können die vollständige oder teilweise Unterbrechung 
der wirtschaftlichen Beziehungen, der Eisenbahn-, Schiffs-, Luft-, Post-, Telegraphen-, 
Radio- und sonstigen Verbindungen und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
umfassen. 

Artikel 42. 

Sollte der Sicherheitsrat zur Auffassung gelangen, daß die in Artikel 41 vorgesehenen 
Maßnahmen nicht genügen oder sich als ungeeignet erwiesen haben, kann er durch 
Luft-, See- oder Landstreitkräfte die Operationen durchführen, die zur Aufrechterhal
tung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nötig 
sind. Solche Maßnahmen können Demonstrationen, Blockade und andere Operatio
nen von Luft-, See- oder Landstreitkräften von Mitgliedern der Vereinten Nationen 
umfassen. 

[…] 

Artikel 51. 

Keine Bestimmung der vorliegenden Satzung beeinträchtigt das Naturrecht individu
eller oder kollektiver Selbstverteidigung, wenn ein Angriff mit Waffengewalt gegen ein 
Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt, bis der Sicherheitsrat die zur Aufrechterhal
tung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen hat. Von den Mitgliedern in Ausübung dieses Rechts der Selbstverteidigung er
griffene Maßnahmen sind dem Sicherheitsrat sofort zu melden und beeinträchtigen in 
keiner Weise die in der vorliegenden Satzung vorgesehene Befugnis und Verpflichtung 
des Sicherheitsrates, zu jeder Zeit die ihm erforderlich scheinenden Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit zu ergreifen. 

[…] 

Artikel 103. 

Im Fall eines Widerspruches zwischen den aus der vorliegenden Satzung sich ergeben
den Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten Nationen und Verpflichtungen auf 
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Grund irgendeines anderen internationalen Abkommens haben die Verpflichtungen auf 
Grund der vorliegenden Satzung den Vorrang. 

Nordatlantikvertrag, Gründungsvertrag der Nordatlantikvertrags-Organisation 
vom 4. April 1949 (Auszug) 

Artikel 3 

Um die Ziele dieses Vertrags besser zu verwirklichen, werden die Parteien einzeln und 
gemeinsam durch ständige und wirksame Selbsthilfe und gegenseitige Unterstützung 
die eigene und die gemeinsame Widerstandskraft gegen bewaffnete Angriffe erhalten 
und fortentwickeln. 

Artikel 4 

Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die 
Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der 
Parteien bedroht ist. 

Artikel 5 

Die Parteien vereinbaren, daß ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ih
nen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird; 
sie vereinbaren daher, daß im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen 
in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts 
der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die 
angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und 
im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich der An
wendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit 
des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten. 

Vor jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen 
ist unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen. Die Maßnahmen sind einzu
stellen, sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte unternommen hat, die notwendig 
sind, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit wiederherzu
stellen und zu erhalten. 

Artikel 61 

Im Sinne des Artikels 5 gilt als bewaffneter Angriff auf eine oder mehrere der Parteien 
jeder bewaffnete Angriff 

• auf das Gebiet eines dieser Staaten in Europa oder Nordamerika, auf die algerischen 
Departements Frankreichs2, auf das Gebiet der Türkei oder auf die der Gebietshoheit 

https://doi.org/10.14361/9783839424452-024 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839424452-024
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Relevante Dokumente und Rechtsquellen 399 

einer der Parteien unterliegenden Inseln im nordatlantischen Gebiet nördlich des 
Wendekreises des Krebses; 

• auf die Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge einer der Parteien, wenn sie sich in oder 
über diesen Gebieten oder irgendeinem anderen europäischen Gebiet, in dem eine 
der Parteien bei Inkrafttreten des Vertrags eine Besatzung unterhält oder wenn sie 
sich im Mittelmeer oder im nordatlantischen Gebiet nördlich des Wendekreises des 
Krebses befinden. 

Moskauer Memorandum vom 15. April 1955 (Auszug) 

Memorandum über die Ergebnisse der Besprechungen zwischen der Regierungsdelega
tion der Sowjetunion und der Regierungsdelegation der Republik Österreich 

I. 

Im Zuge der Besprechungen über den ehesten Abschluß des österreichischen Staatsver
trages in Moskau vom 12. bis 15. April 1955 wurde zwischen der sowjetischen und der ös
terreichischen Delegation Einverständnis darüber erzielt, daß im Hinblick auf die von 
den Mitgliedern der sowjetischen Regierung — dem Herrn Stellvertretenden Vorsitzen
den des Ministerrates der UdSSR und Außenminister der UdSSR W. M. Molotow und 
dem Herrn Stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR A. I. Mikojan 
— abgegebenen Erklärungen, Herr Bundeskanzler Ing. Julius Raab, Herr Vizekanzler 
Dr. Adolf Schärf, Herr Außenminister Dr. h. c. Ing. Leopold Figl, Herr Staatssekretär Dr. 
Bruno Kreisky im Zusammenhang mit dem Abschluß des österreichischen Staatsvertra
ges für die Herbeiführung folgender Beschlüsse und Maßnahmen der österreichischen 
Bundesregierung Sorge tragen werden. 

1. Im Sinne der von Österreich bereits auf der Konferenz von Berlin im Jahre 1954 
abgegebenen Erklärung, keinen militärischen Bündnissen beizutreten und militärische 
Stützpunkte auf seinem Gebiet nicht zuzulassen, wird die österreichische Bundesre
gierung eine Deklaration in einer Form abgeben, die Österreich international dazu ver
pflichtet, immerwährend eine Neutralität der Art zu üben, wie sie von der Schweiz ge
handhabt wird. 

2. Die österreichische Bundesregierung wird diese österreichische Deklaration ge
mäß den Bestimmungen der Bundesverfassung dem österreichischen Parlament unmit
telbar nach Ratifikation des Staatsvertrages zur Beschlußfassung vorlegen. 

3. Die Bundesregierung wird alle zweckdienlichen Schritte unternehmen, um für 
diese vom österreichischen Parlament bestätigte Deklaration eine internationale Aner
kennung zu erlangen. 
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Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität 
Österreichs 

Artikel I. 

(1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum 
Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine 
immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden 
Mitteln aufrechterhalten und verteidigen. 
(2) Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen 
Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf 
seinem Gebiete nicht zulassen. 

Artikel II. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

Landesverteidigung im Bundes-Verfassungsgesetz (Art. 9a B-VG) 

(1) Österreich bekennt sich zur umfassenden Landesverteidigung. Ihre Aufgabe ist es, die 
Unabhängigkeit nach außen sowie die Unverletzlichkeit und Einheit des Bundesgebie
tes zu bewahren, insbesondere zur Aufrechterhaltung und Verteidigung der immerwäh
renden Neutralität. Hiebei sind auch die verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihre 
Handlungsfähigkeit sowie die demokratischen Freiheiten der Einwohner vor gewaltsa
men Angriffen von außen zu schützen und zu verteidigen. 
(2) Zur umfassenden Landesverteidigung gehören die militärische, die geistige, die zivi
le und die wirtschaftliche Landesverteidigung. 
(3) Jeder männliche Staatsbürger ist wehrpflichtig. Staatsbürgerinnen können freiwillig 
Dienst im Bundesheer als Soldatinnen leisten und haben das Recht, diesen Dienst zu be
enden. 
(4) Wer die Erfüllung der Wehrpflicht aus Gewissensgründen verweigert und hievon be
freit wird, hat die Pflicht, einen Ersatzdienst (Zivildienst) zu leisten. 

Antrag auf Aufnahme in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft/»Brief 
nach Brüssel« (14. Juli 1989) 

Herr Präsident! 

Im Namen der Republik Österreich habe ich die Ehre, unter Bezugnahme auf Arti
kel 237 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft den 
Antrag auf Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu 
stellen. 
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Österreich geht bei der Stellung dieses Antrages von der Wahrung seines international 
anerkannten Status der immerwährenden Neutralität, die auf dem Bundesverfassungs
gesetz vom 26. Oktober 1955 beruht, sowie davon aus, daß es auch als Mitglied der 
Europäischen Gemeinschaften aufgrund des Beitrittsvertrages in der Lage sein wird, 
die ihm aus seinem Status als immerwährend neutraler Staat erfließenden rechtlichen 
Verpflichtungen zu erfüllen und seine Neutralitätspolitik als spezifischen Beitrag zur 
Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in Europa fortzusetzen. 

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung. 

Vertrag über die Europäische Union – Beistandspflicht (Artikel 42 Absatz 7 
und Artikel 222) 

Artikel 42 
[…] 

(7) Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und 
Unterstützung, im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Dies 
lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter 
Mitgliedstaaten unberührt. 

Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Ein
klang mit den im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen Ver
pflichtungen, die für die ihr angehörenden Staaten weiterhin das Fundament ihrer kol
lektiven Verteidigung und das Instrument für deren Verwirklichung ist. 

Artikel 222 

(1) Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Solidarität, 
wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer 
vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist. Die Union mobilisiert alle ihr 
zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der ihr von den Mitgliedstaaten bereit
gestellten militärischen Mittel, um 
a) 

• terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten abzuwenden; 
• die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen Terroran

schlägen zu schützen; 
• im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen 

Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen; 

b) im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe 
einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb seines Hoheits
gebiets zu unterstützen. 
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(2) Ist ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer 
vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen, so leisten die anderen Mitglied
staaten ihm auf Ersuchen seiner politischen Organe Unterstützung. Zu diesem Zweck 
sprechen die Mitgliedstaaten sich im Rat ab. 

(3) Die Einzelheiten für die Anwendung dieser Solidaritätsklausel durch die Union 
werden durch einen Beschluss festgelegt, den der Rat aufgrund eines gemeinsamen 
Vorschlags der Kommission und des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik erlässt. Hat dieser Beschluss Auswirkungen im Bereich der Verteidi
gung, so beschließt der Rat nach Artikel 31 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische 
Union. Das Europäische Parlament wird darüber unterrichtet. 

Für die Zwecke dieses Absatzes unterstützen den Rat unbeschadet des Artikels 240 
das Politische und Sicherheitspolitische Komitee, das sich hierbei auf die im Rahmen 
der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelten Strukturen 
stützt, sowie der Ausschuss nach Artikel 71, die dem Rat gegebenenfalls gemeinsame 
Stellungnahmen vorlegen. 

(4) Damit die Union und ihre Mitgliedstaaten auf effiziente Weise tätig werden können, 
nimmt der Europäische Rat regelmäßig eine Einschätzung der Bedrohungen vor, denen 
die Union ausgesetzt ist. 

Mitwirkung Österreichs an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
der Europäischen Union (Artikel 23j B-VG) 

Artikel 23j. 

(1) Österreich wirkt an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäi
schen Union auf Grund des Titels V Kapitel 1 und 2 des Vertrags über die Europäische 
Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon mit, der in Art. 3 Abs. 5 und in Art. 21 
Abs. 1 insbesondere die Wahrung beziehungsweise Achtung der Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen vorsieht. Dies schließt die Mitwirkung an Aufgaben gemäß 
Art. 43 Abs. 1 dieses Vertrags sowie an Maßnahmen ein, mit denen die Wirtschafts- und 
Finanzbeziehungen zu einem oder mehreren Drittländern ausgesetzt, eingeschränkt 
oder vollständig eingestellt werden. Auf Beschlüsse des Europäischen Rates über eine 
gemeinsame Verteidigung ist Art. 50 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Für Beschlüsse im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union auf Grund des Titels V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische 
Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon gilt Art. 23e Abs. 3 sinngemäß. 

(3) Bei Beschlüssen über die Einleitung einer Mission außerhalb der Europäischen 
Union, die Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung, Aufgaben der 
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Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens oder Kampfeinsätze im Rahmen der 
Krisenbewältigung einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen und Operationen 
zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten umfasst, sowie bei Beschlüssen gemäß 
Art. 42 Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union in der Fassung des Vertrags von 
Lissabon betreffend die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspo
litik ist das Stimmrecht im Einvernehmen zwischen dem Bundeskanzler und dem für 
auswärtige Angelegenheiten zuständigen Bundesminister auszuüben. 

(4) Eine Zustimmung zu Maßnahmen gemäß Abs. 3 darf, wenn der zu fassende Be
schluss eine Verpflichtung Österreichs zur Entsendung von Einheiten oder einzelnen 
Personen bewirken würde, nur unter dem Vorbehalt gegeben werden, dass es diesbe
züglich noch der Durchführung des für die Entsendung von Einheiten oder einzelnen 
Personen in das Ausland verfassungsrechtlich vorgesehenen Verfahrens bedarf. 

Anmerkungen 

1 Anlässlich des Beitritts der Türkei und Griechenlands ersetzte diese Fassung 1952 
die ursprüngliche Fassung des Artikels 6 aus dem Jahr 1949: »Als ein bewaffneter An
griff auf einen oder mehrere der vertragschließenden Staaten im Sinne des Artikels 
5 gilt ein bewaffneter Angriff auf das Gebiet irgendeines dieser Staaten in Europa 
oder Nordamerika, auf die algerischen Departements Frankreichs, auf die Besat
zungen, die irgendein Vertragsstaat in Europa unterhält, auf die der Gebietshoheit 
eines Vertragsstaates unterliegenden Inseln im nordatlantischen Gebiet nördlich 
des Wendekreises des Krebses oder auf die Schiffe und Flugzeuge irgendeines Ver
tragsstaates innerhalb dieses Gebietes.« 

2 Im Januar 1963 wurde die Formulierung »auf die algerischen Departements Frank
reichs« für gegenstandslos erklärt. 
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